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Verordnung 
vom 30. September 2025 

über das Einreise- und Ausreisesystem (EESV) 

Aufgrund von Art. 71f des Gesetzes vom 17. September 2008 über die 
Ausländer (Ausländergesetz; AuG), LGBl. 2008 Nr. 311, in der geltenden 
Fassung, verordnet die Regierung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung regelt: 
a) den Datenkatalog des Einreise- und Ausreisesystems (EES), die zu-

gangsberechtigten Stellen sowie den Umfang der Zugangsberechtigun-
gen nach der Verordnung (EU) 2017/22261; 

b) die Verfahren für die Abfrage und den Zugang zu den Daten des EES; 
c) die als zentrale Zugangsstelle im Sinne des Art. 29 Abs. 3 der Verord-

nung (EU) 2017/2226 zuständige Einheit der Landespolizei; 
d) den Zugang zu den Daten des EES über die zentrale Zugangsstelle zur 

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung; 

 
1 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-

ber 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreiseda-
ten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Aussengren-
zen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens 
zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 
767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20) 
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e) die Datenverarbeitung; 
f) die Rechte der betroffenen Personen, den Datenschutz, die Datensicher-

heit, die Datenqualität und die Aufsicht über die Datenverarbeitung. 

Art. 2 

Begriffe und Bezeichnungen 
(Art. 71f Bst. h AuG) 

1) Im Sinne dieser Verordnung gelten als: 
a) "Schengen-Staat": ein Staat, der an den Schengen-Besitzstand gebunden 

ist; 
b) "Drittstaatsangehöriger": Angehöriger eines Staates, der weder Mit-

gliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Frei-
handelsassoziation (EFTA) ist; 

c) "terroristische Straftat": eine Straftat nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b der N-
SIS-Verordnung; 

d) "sonstige schwere Straftat": eine Straftat nach dem Anhang 1 des Poli-
zeigesetzes. 

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnun-
gen sind alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern 
sich die Personenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes 
Geschlecht beziehen. 

II. Datenkatalog des EES und Zugangsberechtigungen 

Art. 3 

Datenkatalog und Zugangsberechtigungen 
(Art. 71f Bst. d AuG) 

Der Katalog der Daten im EES, die zugangsberechtigten Stellen sowie 
der Umfang der Zugangsberechtigungen sind im Anhang festgelegt. 
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III. Verfahren für die Abfrage und den Zugang zu den 
Daten des EES 

Art. 4 

Abfragen zur Prüfung von Visumgesuchen und für Visumentscheide 

1) Die Abfrage des EES zur Prüfung von Visumgesuchen und zum Ent-
scheid über solche Gesuche oder zum Entscheid über die Annullierung, 
Aufhebung oder Verlängerung eines Visums erfolgt direkt über das Zent-
rale Visa-Informationssystem (C-VIS) anhand eines oder mehrerer der 
folgenden Daten: 
a) Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 

(personenbezogene Daten); 
b) Art und Nummer des Reisedokuments, Code des ausstellenden Staates, 

Ablauf der Gültigkeitsdauer (Daten zu den Reisedokumenten); 
c) Nummer der Visumvignette, Code des ausstellenden Staates (visumbe-

zogene Daten); 
d) Fingerabdrücke, Gesichtsbild (biometrische Daten). 

2) Ergibt die Suche einen Treffer, so kann die zugangsberechtigte Stelle 
die Daten der Kategorien I, II und V nach dem Anhang abfragen. 

Art. 5 

Abfrage bei Kontrollen im Hoheitsgebiet Liechtensteins 

1) Die Abfrage des EES zur Überprüfung des rechtmässigen Aufent-
halts von Drittstaats-angehörigen im Hoheitsgebiet Liechtensteins erfolgt 
anhand einzelner oder mehrerer personenbezogener Daten oder Daten zu 
den Reisedokumenten. 

2) Ergibt die Suche einen Treffer, so können die vor Ort erfassten bio-
metrischen Daten der betreffenden Person mit deren gespeicherten bio-
metrischen Daten verglichen werden. 

3) Ergibt der Vergleich eine Übereinstimmung, so kann die zugangs-
berechtigte Stelle die Daten der Kategorien I, II, V und VI nach dem An-
hang abfragen. 

4) Ergibt die Suche keinen Treffer oder zweifelt die abfragende Stelle 
an der Identität der betreffenden Person, so erfolgt eine Abfrage zur Iden-
tifikation. 
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Art. 6 

Erfassung und Aktualisierung von Daten 

1) Ergibt die Abfrage des EES zur Überprüfung von Drittstaatsange-
hörigen nach Art. 5, dass zur betreffenden Person noch kein persönliches 
EES-Dossier erstellt wurde, so benachrichtigt die abfragende Stelle die zu-
ständige Stelle beim Ausländer- und Passamt; letztere kann ein solches 
Dossier erstellen. 

2) Ergibt die Abfrage, dass zur betreffenden Person der Zeitpunkt der 
Einreise in den Schengen-Raum oder der Ausreise aus dem Schengen-
Raum oder die Einreiseverweigerung im EES nicht erfasst wurde, so be-
nachrichtigt die abfragende Stelle die zuständige Stelle beim Ausländer- 
und Passamt; letztere kann den Zeitpunkt oder die Einreiseverweigerung 
erfassen. 

3) Ergibt die Abfrage, dass zur betreffenden Person bereits Daten im 
EES erfasst wurden, so benachrichtigt die abfragende Stelle die zuständige 
Stelle beim Ausländer- und Passamt; letztere kann diese Daten aktualisie-
ren. 

Art. 7 

Abfrage zur Identifikation 

1) Die Abfrage des EES zur Identifikation von Drittstaatsangehörigen, 
die möglicherweise bereits unter einer anderen Identität erfasst wurden 
oder die die Voraussetzungen für eine Einreise in den Schengen-Raum 
oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllen, erfolgt an-
hand der vor Ort erfassten biometrischen Daten. Ist eine Abfrage anhand 
der biometrischen Daten nicht möglich oder nicht erfolgreich, so hat die 
Abfrage nach Art. 27 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) 2017/2226 
zu erfolgen. 

2) Ergibt die Suche einen Treffer, so kann die zugangsberechtigte Stelle 
die Daten der Kategorien I, II und V nach dem Anhang abfragen. 
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Art. 8 

Abfrage des automatisierten Berechnungssystems 
(Art. 71c Abs. 3 AuG) 

1) Die zugangsberechtigten Stellen können das automatisierte Berech-
nungssystem online abfragen, um zu ermitteln, ob der betreffende Dritt-
staatsangehörige die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum über-
schritten hat. 

2) Das Berechnungssystem liefert die Daten der Kategorie VI nach dem 
Anhang. 

Art. 9 

Zugriff auf die durch den Informationsmechanismus generierte Liste 
(Art. 71f Bst. k AuG) 

1) Die folgenden Abteilungen des Ausländer- und Passamtes und der 
Landespolizei können zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf die durch den In-
formationsmechanismus nach Art. 12 der Verordnung (EU) 2017/2226 ge-
nerierte Liste von Drittstaatsangehörigen, die die Höchstdauer des zuläs-
sigen Aufenthalts im Schengen-Raum überschritten haben, zugreifen: 
a) Abteilungen Asyl, Bewilligungen und Heimatschriften sowie Recht 

des Ausländer- und Passamtes; und 
b) Abteilung Kriminalpolizei der Landespolizei. 

2) Die Liste enthält die Daten der Kategorien I und II nach dem Anhang. 

IV. Zentrale Zugangsstelle und Zugang zu den Daten des 
EES über die zentrale Zugangsstelle zur Gefahrenabwehr 

und Strafverfolgung 

Art. 10 

Zentrale Zugangsstelle und zugangsberechtigte Stellen 
(Art. 71c Abs. 4 und Art. 71f Bst. c AuG) 

1) Zentrale Zugangsstelle im Sinne von Art. 29 Abs. 3 der Verordnung 
(EU) 2017/2226 ist der Fachbereich Internationale Polizeikooperation 
(IPK) bei der Landespolizei, Abteilung Zentrale Polizeidienste. Dieser 
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kann als zentrale Zugangsstelle im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben 
Daten des EES abfragen. 

2) Die Abteilung Kriminalpolizei der Landespolizei ist im Sinne von 
Art. 71c Abs. 4 AuG berechtigt, zur Verhütung, Aufdeckung oder Ermitt-
lung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten bei der IPK als 
zentrale Zugangsstelle bestimmte Daten des EES zu beantragen. 

Art. 11 

Verfahren für den Erhalt der Daten 
(Art. 71c Abs. 4 und Art. 71f Bst. b AuG) 

Um Daten des EES zu erhalten, muss die Abteilung Kriminalpolizei 
bei der IPK ein begründetes Gesuch einreichen. 

Art. 12 

Voraussetzungen für den Erhalt der Daten 
(Art. 71c Abs. 4 und Art. 71f Bst. b AuG) 

1) Voraussetzungen für den Erhalt der Daten zum Zwecke der Verhü-
tung, Aufdeckung oder Ermittlung einer terroristischen oder sonstigen 
schweren Straftat sind, dass: 
a) die beantragten Daten erforderlich sind: 

1. zur Feststellung von bisherigen Reisen und Aufenthalten im Ho-
heitsgebiet aller Schengen-Staaten von bekannten Personen, die 
terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten verdächtigt wer-
den, solche Straftaten begangen haben oder mutmassliche Opfer 
solcher Straftaten sind; oder 

2. zur Identifikation von unbekannten Personen, die terroristischer 
oder sonstiger schwerer Straftaten verdächtigt werden, solche Straf-
taten begangen haben oder mutmassliche Opfer solcher Straftaten 
sind; 

b) die Datenbekanntgabe verhältnismässig ist; und 
c) Beweise oder hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die 

Datenbekanntgabe dazu beitragen wird, den damit verfolgten Zweck 
zu erfüllen. 

2) Die IPK überprüft vor der Datenbekanntgabe, ob die Voraussetzun-
gen nach Abs. 1 erfüllt sind. 
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3) Der Erhalt von Daten zur Identifikation von unbekannten Personen 
nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 setzt zusätzlich voraus, dass die nationalen Infor-
mationssysteme abgefragt und die nationalen biometrischen Daten über-
prüft wurden. 

4) Keine vorgängige Abfrage in Systemen nach Abs. 3 ist nötig in Fäl-
len, in denen: 
a) eine Abfrage von vornherein als aussichtslos erscheint; oder 
b) eine unmittelbar drohende Lebensgefahr abgewendet werden muss, 

die im Zusammenhang mit einer terroristischen oder sonstigen schwe-
ren Straftat steht. 

Art. 13 

Verfahren in dringenden Fällen 

In dringenden Fällen, in denen eine unmittelbar drohende Lebensge-
fahr abgewendet werden muss, die im Zusammenhang mit einer terroris-
tischen oder sonstigen schweren Straftat steht, bearbeitet die IPK das Ge-
such unverzüglich und überprüft nachträglich, spätestens binnen sieben 
Arbeitstagen nach der Bearbeitung des Gesuchs, ob: 
a) die Voraussetzungen nach Art. 12 erfüllt waren; und 
b) es sich tatsächlich um einen dringenden Fall handelte. 

Art. 14 

Abfrage und Übermittlung der Daten 
(Art. 71c Abs. 4 und Art. 71f Bst. b AuG) 

1) Sind die Voraussetzungen für die Datenbekanntgabe erfüllt, so fragt 
die IPK die Daten des EES ab. 

2) Für die Zwecke nach Art. 12 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 erfolgt die Abfrage 
anhand der personenbezogenen Daten, der visumbezogenen Daten, der 
Daten zu den Reisedokumenten oder der biometrischen Daten. Ergibt die 
Suche einen oder mehrere Treffer, so kann die IPK die Daten der Katego-
rien I bis VI nach dem Anhang an die Abteilung Kriminalpolizei übermit-
teln. 

3) Für den Zweck nach Art. 12 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 erfolgt die Abfrage 
anhand der biometrischen Daten. Ergibt die Suche einen Treffer, so kann 
die IPK die Daten der Kategorie I nach dem Anhang an die Abteilung Kri-
minalpolizei übermitteln. 
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Art. 15 

Informationsaustausch mit EU-Mitgliedstaaten, die die Verordnung 
(EU) 2017/2226 nicht anwenden 

(Art. 71c Abs. 4, Art. 71e und 71f Bst. i AuG) 

1) Die Mitgliedstaaten der EU nach Art. 71e AuG können ihre Anträge 
auf Datenzugang an die Abteilung Kriminalpolizei richten. 

2) Das Verfahren, die Voraussetzungen für den Erhalt der Daten sowie 
die Abfrage und Übermittlung der Daten richten sich sinngemäss nach den 
Art. 11 bis 14. 

V. Datenverarbeitung 

Art. 16 

Löschung von Daten von Drittstaatsangehörigen, die nicht mehr dem 
EES unterstehen 

(Art. 71f Bst. e AuG) 

Die Daten der Kategorien I bis VI nach dem Anhang von Drittstaats-
angehörigen, die nicht mehr dem EES unterstehen, werden durch das Aus-
länder- und Passamt gelöscht, sobald die betroffene Person: 
a) ein Asylgesuch in Liechtenstein eingereicht hat; 
b) ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt in Liechtenstein erwor-

ben hat; 
c) eine Kurz- oder Aufenthaltsbewilligung in Liechtenstein besitzt; oder 
d) das liechtensteinische Landesbürgerrecht erworben hat. 

Art. 17 

Berichtigung, Ergänzung oder Löschung der Daten des 
Informationsmechanismus 

(Art. 71f Bst. e AuG) 

Das Ausländer- und Passamt berichtigt, ergänzt oder löscht Daten von 
Drittstaatsangehörigen, die vom Informationsmechanismus angezeigt wer-
den, wenn die antragstellende Person nachweist, dass: 
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a) sie durch unvorhersehbare, ernste Ereignisse gezwungen war, die Dauer 
des zulässigen Aufenthalts im Schengen-Raum zu überziehen; oder 

b) sie zwischenzeitlich berechtigt ist, sich im Schengen-Raum aufzuhalten. 

VI. Rechte der betroffenen Personen, Datenschutz, 
Datensicherheit, Datenqualität und Aufsicht über die 

Datenverarbeitung 

Art. 18 

Recht der betroffenen Personen auf Auskunft über die Daten 

1) Das Auskunftsrecht richtet sich nach Art. 43 der Verordnung (EU) 
2017/2226 sowie der Datenschutzgesetzgebung. 

2) Das Ausländer- und Passamt bearbeitet die Auskunftsgesuche. 

Art. 19 

Recht der betroffenen Personen auf Berichtigung, Ergänzung oder 
Löschung der Daten 
(Art. 71f Bst. e AuG) 

1) Das Verfahren zur Ausübung des Rechts auf Berichtigung, Ergän-
zung oder Löschung der Daten im EES richtet sich nach Art. 52 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2226. 

2) Das Ausländer- und Passamt bearbeitet die Gesuche zur Berichti-
gung, Ergänzung oder Löschung der Daten. 

Art. 20 

Datensicherheit 
(Art. 71f Bst. f AuG) 

Die Datensicherheit richtet sich nach Art. 43 der Verordnung (EU) 
2017/2226 sowie der Datenschutzgesetzgebung. 
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Art. 21 

Statistiken 

1) Das Ausländer- und Passamt kann Statistiken zum EES erstellen. 

2) Die Zugangsberechtigungen zu diesem Zweck sind im Anhang fest-
gelegt. 

3) Die Statistiken dürfen keine Rückschlüsse auf die betroffenen Per-
sonen zulassen. 

Art. 22 

Verantwortung für die Datenverarbeitung 
(Art. 71f Bst. g AuG) 

Das Ausländer- und Passamt ist die nationale Behörde nach Art. 39 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/2226. Es ist für die Wahrnehmung der 
dort festgelegten Aufgaben verantwortlich. 

Art. 23 

Aufsicht über die Datenverarbeitung 

1) Der Datenschutzstelle obliegt die Aufsicht über die Datenverarbei-
tung. 

2) Die Datenschutzstelle arbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
eng mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zusammen; für diesen 
ist sie die nationale Ansprechstelle. 

3) Die Datenschutzstelle ist die nationale Aufsichtsbehörde nach Art. 55 
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/2226. Sie ist für die Wahrnehmung der 
dort festgelegten Aufgaben verantwortlich. 
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VII. Schlussbestimmung 

Art. 24 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 12. Oktober 2025 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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Anhang 
(Art. 3, 4 Abs. 2, Art. 5 Abs. 3, Art. 7 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 9 Abs. 2, 

Art. 14 Abs. 2 und 3, Art. 16 sowie 21 Abs. 2) 

Datenkatalog, zugangsberechtigte Stellen sowie  
Umfang der Zugangsberechtigungen im EES 

Zeichenerklärung 

Umfang der Zugangsberechtigungen: 

A Online-Abfrage 

B Online-Eingabe und -Verarbeitung 

Leer Kein Zugang 

Zugangsberechtigte Stellen: 

APA Ausländer- und Passamt 

- V Die mit dem Visumverfahren beauftragen Mitarbeiter 

- E/A Die mit der Einreise und dem Aufenthalt beauftragten Mit-
arbeiter 

- S Die für die Erstellung von Statistiken beauftragen Mitarbeiter 

LP Landespolizei 

- PK Die mit Personenkontrollaufgaben beauftragten Mitarbeiter 

- IPK Fachbereich Internationale Polizeikooperation, Abteilung 
Zentrale Polizeidienste (zentrale Zugangsstelle) 
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Datenkatalog EES 

Bezeichnung EES-Datenfelder APA LP 

 V E/A S PK IPK 

I. Persönliches EES-Dossier 

1. Personenbezogene Daten (Personalien) 

Namen B B A A A 

Vornamen B B A A A 

Geburtsdatum B B A A A 

Geschlecht B B A A A 

Staatsangehörigkeiten B B A A A 

2. Biometrische Daten 

Gesichtsbild B B  A A 

Fingerabdrücke B B  A A 

Gründe für nicht abgenommene Fingerabdrü-
cke oder nicht abgenommenes Gesichtsbild 

B B  A A 

3. Daten zum Reisedokument 

Art und Nummer des Reisedokuments B B A A A 

Code des ausstellenden Staates des Reisedoku-
ments 

B B A A A 

Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des 
Reisedokuments 

B B A A A 

II. Einreise- und Ausreisedaten 

1. Einreisedaten 

Datum und Uhrzeit der Einreise B B A A A 

Grenzübergangsstelle der Einreise B B A A A 

Zuständige Behörde B B A A A 

Familienangehöriger eines Drittstaatsangehö-
rigen nach Art. 2 Abs. 3 Bst. b der Verordnung 
(EU) 2017/2226 (ja/nein) 

A A A A A 

Nummer der Visumvignette A A A A A 
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Bezeichnung EES-Datenfelder APA LP 

 V E/A S PK IPK 

Code des ausstellenden Staates der Visumvig-
nette 

A A A A A 

Gültigkeitsdauer des Visums: Datum des Gül-
tigkeitsbeginns und Ablaufdatum 

A A A A A 

Enddatum der Höchstdauer des zulässigen Auf-
enthalts 

A A A A A 

Zahl der erlaubten Einreisen während der Gül-
tigkeitsdauer 

A A A A A 

Angaben zur räumlich beschränkten Gültigkeit 
des Visums 

A A A A A 

2. Ausreisedaten 

Datum und Uhrzeit der Ausreise B B A A A 

Grenzübergangsstelle der Ausreise B B A A A 

III. Daten bei Annullierung oder Aufhebung eines Visums oder eines Auf-
enthalts 

Statusinformation: annulliert, aufgehoben B B A A A 

Ort und Datum des Entscheids B B A A A 

Behörde und Standort B B A A A 

Gründe für die Annullierung oder Aufhebung B B A A A 

IV. Daten bei Verlängerung eines Visums oder eines Aufenthalts 

Statusinformation: verlängert B B A  A 

Ort und Datum des Entscheids B B A  A 

Behörde und Standort B B A  A 

Datum des Verlängerungsbeginns und Ablauf-
datum der Verlängerung 

B B A  A 

Nummer der Visumvignette des verlängerten 
Visums 

B B A  A 

Verlängerte Dauer des erlaubten Aufenthalts B B A   

Gründe für die Verlängerung B B A   

Code des ausstellenden Staates B B A   
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Bezeichnung EES-Datenfelder APA LP 

 V E/A S PK IPK 

V. Einreiseverweigerungsdaten      

Datum und Uhrzeit des Entscheids B B  A A 

Grenzübergangsstelle der Einreiseverweigerung B B  A A 

Zuständige Behörde B B  A A 

Gründe für die Einreiseverweigerung B B A A A 

Nummer der Visumvignette B B  A A 

VI. Automatisiertes Berechnungssystem      

Maximal verbleibende Dauer des zulässigen Auf-
enthalts auf der Grundlage der beabsichtigten 
Einreisedaten 

A A  A A 

Information darüber, ob die mit dem für eine 
oder zwei Einreisen ausgestellten Visa für einen 
kurzfristigen Aufenthalt zulässige(n) Einreise(n) 
bereits erfolgt ist bzw. sind (Anzahl verfügba-
rer Einreisen) 

A A  A A 

Dauer einer Aufenthaltsüberziehung A A A A A 

Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts bei der 
Einreise 

A A  A A 

VII. Informationen zum National Facilita-
tion Programme (NFP) 

     

Mitgliedstaat, der ein nationales Erleichterungs-
programm (National Facilitation Programme; 
NFP) betreibt 

A A   A 

Bezeichnung des NFP A A   A 

Gültigkeit des erteilten NFP-Status (Datum) A A   A 
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